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einem in der Wählerliste eingetragenen Bürger nicht oder 
nicht mehr vorliegen, hat dies dem Wahlleiter unverzüg
lich anzuzeigen.

(2) Stellt der Wahlleiter fest, daß die Wählerliste un
richtig oder unvollständig ist, so hat er diese entsprechend 
zu berichtigen. Soll dabei ein Bürger in der Wählerliste 
gestrichen werden, so ist diesem vorher Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben. Von einer etwaigen Streichung in der 
Wählerliste ist er unverzüglich zu benachrichtigen.

§30
(1) Gegen jede Änderung der Wählerliste durch den 

Wahlleiter steht dem Betroffenen der Einspruch an den 
Wahlausschuß zu.

(2) Der Einspruch an den Wahlausschuß gegen die Ent
scheidung des Wahlleiters steht auch dem zu, der dem 
Wahlleiter eine Mitteilung nach § 29 Abs. 1 gemacht hat. 
wenn der Wahlleiter die entsprechende Berichtigung der 
Wählerliste abgelehnt hat.

§31
Im Falle einer Berichtigung der Wählerliste sind die 

Gründe in Spalte „Bemerkungen“ einzutragen; Ergänzun 
gen sind im Nachtrag zur Wählerliste aufzunehmen.

§32
(1) Die Wählerliste ist vom Wahlleiter abzuschließen. 

Hierbei hat er zu bescheinigen, wie lange die Wählerliste 
ausgelegen hat und wieviele wahlberechtigte Bürger einge
tragen sind.

(2) Der Wahlleiter hat die Wählerliste rechtzeitig dem 
Wahlvorstand zu übersenden.


